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1.8.3
Schulreisen

· Pro Klasse findet jährlich eine Schulreise oder Abschlussreise statt.

· Für die Schulreise stehen die drei Blockwochen zur Verfügung.
· Eine Schulreise dauert 1 – 3 Tage.

· Schulreisen müssen mit dem  Formular 1.8.6 & 1.8.7 bei der SL eingereicht werden.

Beiträge für Erziehungsberechtigte

· 
eintägige Schulreisen: immer mind. CHF 25.- *

· 
zweitägige Schulreisen: immer CHF 60.- *

· 
dreitägige Schulreisen: immer CHF 80.- *


* 
Sind die Kosten pro Tag tiefer, entrichten die Erziehungsberechtigten den 

Beitrag gemäss den effektiven Kosten.

Kantonsbeitrag
· Pro Schulreisetag gibt es pro SchülerIn und höchstens 2 Begleitpersonen max. CHF 50.-  ( „Eltern bezahlen zuerst“)

· Schulreisen ins Ausland (Ausnahme Region Oberrhein) werden vom Kanton nicht subventioniert.

Bemerkungen

· An Schulreisen muss eine erwachsene Begleitperson teilnehmen. Lehr- und Begleitpersonen sind durch den Kanton versichert.
· Gemäss Reglement AVS gibt es keine Aufstockung von Lektionen

· Die Kosten der Rekognoszierung für Schulreisen ausserhalb der Region Basel können vorgängig mit dem Formular „Rekognoszierungskosten“ (AVS Homepage) zurückerstattet werden.
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